
Satzung über ein Hochwasserschutzregister und die K ostenerstattung für 
Retentionsraum-Maßnahmen nach § 65 Abs. 3 Wasserges etz 

 

Aufgrund von § 65 Abs. 3 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg und des § 4 Abs. 1 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der Gemeinde 
Rudersberg in seiner Sitzung vom xx.xx.2019 folgende Satzungsänderung beschlossen.  

 

§ 1 

 

§ 1 Anlage eines Hochwasserschutzregisters erhält folgende Fassung: 

 

(1) Die Gemeinde Rudersberg führt ein Hochwasserschutzregister nach Maßgabe dieser 
Satzung.  
 

(2) Das Hochwasserschutzregister dient dem nach § 78 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 a  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) erforderlichen Ausgleich von Rückhalteraum durch 
(teilweise) Anrechnung kommunaler Maßnahmen.  
 
 

§ 3 Anrechnungsverfahren erhält folgende Fassung: 

 

(1) Ein Vorhabenträger kann beantragen, dass seinem Vorhaben nach § 78 Abs. 5 Satz 
1 Nr. 1 a WHG in dem erforderlichen Maß Rückhalteraum aus dem 
Hochwasserschutzregister angerechnet wird. Der Antrag ist schriftlich zustellen. Der 
Antrag hat mindestens zu enthalten: 
 
• einen Lageplan und Schnitte sowie 
 
• eine Berechnung des auszugleichenden Rückhaltevolumens; der Berechnung ist  
   der Wasserstand HQ 100 zugrunde zu legen, der Zustand des Grundstücks vor  
  Durchführung der Baumaßnahme ist dem Zustand nach Durchführung der Bau- 
   maßnahme gegenüberzustellen. In die Berechnung einzustellen sind u.a. die  
   Kubatur des zu errichtenden Bauwerks, Veränderungen der Geländeoberfläche 
 und etwaige Schutzmaßnahmen auf dem Baugrundstück.  
 

(2) Die Gemeinde entscheidet über den Antrag nach pflichtgemäßem Ermessen im 
Rahmen der wasserrechtlichen Genehmigung nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG oder im 
Rahmen der Erteilung des Einvernehmens nach § 84 Abs. 2 Satz 3 WG.  
 
 
 

§ 7 Entstehung und Fälligkeit erhält folgende Fassung:  
 

(1) Der Kostenerstattungsanspruch entsteht mit der Erteilung einer Genehmigung 
nach § 78 Abs. 5 Satz 1 WHG, soweit mit dieser Rückhalteraum aus dem 



Hochwasserschutzregister in Anspruch genommen wird. Die Gemeinde setzt den 
Kostenerstattungsbetrag durch Bescheid gegenüber dem Erstattungspflichtigen 
fest.  
 

(2) Der Kostenerstattungsanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des 
Bescheids fällig.  

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

 

Die Änderung der Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  

 

Die übrigen Festsetzungen der Satzung über ein Hochwasserschutzregister und die 
Kostenerstattung für Retentionsraum-Maßnahmen nach § 65 Abs. 3 Wassergesetz vom 
15.03.2019 bleiben davon unberührt.  

 

Ausgefertigt: 
Rudersberg, den xx.xx.2019 

 

Raimon Ahrens 
Bürgermeister 

 

Hinweis: 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen der Satzung kann 
nur innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht werden. Nach Ablauf dieser Frist gilt die Satzung als von Anfang an gültig 
zustande gekommen; dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind (§ 4 
Abs. 4 GemO).      

 

 


